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Dienstvereinbarung 

zur Einführung und Nutzung einer Fiori App 
zur Beantragung und Genehmigung von 

Dienstreisen und zur Abrechnung und Ge-
nehmigung von Reisekosten an der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover 
zwischen 

der Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover 

und 
dem Personalrat der Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover 
Die geplante Einführung der Fiori App für 
Dienstreisen macht eine Ergänzung der bereits 
bestehenden Dienstvereinbarung für SAP R/3 
erforderlich. Die Stiftung Tierärztliche Hoch-
schule Hannover und der Personalrat der Stif-
tung Tierärztliche Hochschule Hannover haben 
deshalb auf Grundlage von § 78 NPersVG fol-
gende Ergänzung der DV-SAP beschlossen: 

§ 1 Regelungsgegenstand und Geltungs-
bereich 
 

(1) An der Stiftung Tierärztliche Hochschule 
Hannover (TiHo) wird eine App-Anwendung 
zur Beantragung und Genehmigung von 
Dienstreisen und zur Abrechnung und Ge-
nehmigung von Reisekosten eingeführt. 

(2) Diese Vereinbarung regelt die Einführung 
und Verwendung der App, die Rechte und 
Pflichten der Anwenderinnen und Anwender 
sowie die Auswertung der in SAP R/3 ver-
walteten Daten der Benutzerinnen und Be-

nutzer. Die Dienstvereinbarung dient insbe-
sondere der Sicherstellung der ordnungsge-
mäßen Anwendung der dem Verfahren zu-
grundeliegenden Software. Sie dient auch 
dem Schutz der Beschäftigten vor unzulässi-
gem Gebrauch ihrer personenbezogenen 
und personenbeziehbaren Daten. 

(3) Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Be-
schäftigten der TiHo. 

§ 2 Ziele und Grundsätze der Anwendung 
 

(1) Mit der Einführung der Fiori App für Dienst-
reisen soll den Beschäftigten der TiHo eine 
anwenderfreundliche, moderne, IT-gestützte 
Arbeitsumgebung zur elektronischen Bean-
tragung, Genehmigung und Abrechnung von 
Dienstreisen zur Verfügung gestellt werden. 
Das elektronische Reisemanagementverfah-
ren soll die Geschäftsprozesse vereinheitli-
chen und vereinfachen, die Eigenverantwort-
lichkeit der Beschäftigten fördern sowie die 
Transparenz des Verwaltungshandelns ver-
bessern. 

 
(2) Individuelle Verhaltens- und Leistungskon-

trollen in der App sind nur nach Maßgabe des 
§ 5 zulässig. In SAP werden nur die für den 
Betrieb der App erforderlichen Daten der Be-
schäftigten verarbeitet. 

 
(3) Die App wird ausschließlich für dienstliche 

Zwecke genutzt. 
 

 
 
 
 



  

§ 3 Einführung, Betrieb und Betreuung der 
App 
 

(1) Die technische Administration der App er-
folgt im Rahmen des Betriebskonzepts zum 
SAP-Einsatz an den niedersächsischen 
Hochschulen im Niedersächsischen Hoch-
schulkompetenzzentrum für SAP (CCC). 

(2) Vor der Inbetriebnahme sowie vor der Um-
setzung wesentlicher technischer Änderun-
gen bzw. Erweiterungen 

− der erhobenen personenbezogenen und 
personenbeziehbaren Daten der Be-
schäftigten, ihre Verarbeitung (Verknüp-
fung mit anderen Daten, Verarbeitung 
außerhalb der TiHo-Verwaltung, außer-
halb der TiHo) und Verwendung sowie 

− der Regelungen über den Zugriff auf 
diese Daten 

werden der Personalrat und die/der Daten-
schutzbeauftragte informiert. Die genannten 
Maßnahmen unterliegen der Mitbestim-
mung des Personalrats. 

§ 4 Anwenderschulung 
 

Alle Beschäftigten, die mit der App arbeiten, 
sind durch zielgerichtete Schulungen vorzu-
bereiten, die zeitnah zur Einführung der App 
durchgeführt werden. 

§ 5 Verhaltens- und Leistungskontrolle 
 

(1) Im Rahmen der Nutzung der App werden 
keine Persönlichkeits- bzw. Leistungsprofile 
der Beschäftigten erstellt. Eine individuelle 
Verhaltens- und Leistungskontrolle findet 
nicht statt. 

(2) Anwenderübergreifende Aufzeichnungen 
zur anonymisierten, nicht personenbezieh-
baren Auswertung quantitativer und qualita-
tiver Daten von Verwaltungsvorgängen (z.B. 
Laufzeit, Bearbeitungszeit, Erledigungsart) 
sind möglich, soweit diese für das Qualitäts-
management der Software bzw. für Zwecke 
des Verwaltungscontrollings erforderlich 
sind. 

(3) Sofern personenbezogene bzw. personen-
beziehbare Daten ausgewertet werden sol-
len, werden der Personalrat sowie die/der 
Datenschutzbeauftragte vom Zweck und 
Umfang der Auswertung im Voraus infor-
miert und erhalten auf Wunsch (der Perso-
nalrat) auch deren Ergebnis. 

(4) Bei Bestehen eines konkreten Verdachts auf 
einen dienst-, arbeits-, datenschutz- oder 
strafrechtlichen Verstoß sind Datenauswer-
tungen und -aufzeichnungen zulässig; der 
Personalrat ist unverzüglich zu informieren. 

§ 6 Datenintegrität, Zugriffsrechte    

 
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

von personenbezogenen und personenbe-
ziehbaren Daten sind in der App so zu ge-
stalten, dass sie Unbefugten nicht zur Kennt-
nis gelangen können. 

(2) Die Daten sind unter Berücksichtigung des 
Sicherheitsrisikos und des Schutzbedarfs 
angemessen technisch und organisatorisch 
zu schützen. 

(3) Die Dienststelle legt unter Beachtung von  
§ 5 in einem Berechtigungskonzept fest, wel-
che Personen oder Stellen befugt sind, Zu-
griff auf bestimmte Daten bzw. Auswertun-
gen zu haben. (Anlage 1: Fachkonzept SAP-
Reisekostenmanagement Punkt: Rollen und 
Berechtigungen) Die Datenweitergabe in je-
der denkbaren Form (Dateien, Ausdrucke 
usw.) ist nur im Rahmen dieses Berechti-
gungskonzepts zulässig. Bei der Erstellung 
des Berechtigungskonzepts ist die oder der 
zuständige behördliche Datenschutzbeauf-
tragte zu beteiligen. 

(4) Für alle Datenverarbeitungsvorgänge sind 
die Grundsätze der Erforderlichkeit und 
Zweckbindung zu beachten. Es muss zwei-
felsfrei festgestellt werden können, wer für 
die einzelne Datenverarbeitung verantwort-
lich ist (Protokollierung). Nachträgliche Än-
derungen müssen ausgeschlossen sein. 

(5) Aufbewahrungsfristen ergeben sich aufgrund 
gesetzlicher Bestimmungen oder aus dem 
Katalog des Präsidiums der TiHo. 

§ 7 Protokollierung 
 

(1) Im elektronischen Reisemanagementverfah-
ren werden keine unzulässigen Protokollie-
rungen durchgeführt. 

(2) Eine Protokollierung erfolgt im Rahmen des 
elektronischen Reisemanagementverfah-
rens lediglich insoweit, wie sie aus fachlichen 
oder rechtlichen Gründen für den Betrieb des 
Verfahrens erforderlich ist. Diese Protokolle 
sind gesetzlich erforderlich, um die Integrität 
der Originaldokumente nachweisen zu kön-
nen (Revisionssicherheit). Insbesondere 
werden protokolliert: 



  

− Änderungen oder Ergänzungen des 
Dienstreiseantrags nach der Genehmi-
gung mit Datum, Inhalt sowie Urheberin 
bzw. Urheber (Station) der Änderung 
oder Ergänzung; 

− der Stationsdurchlauf der Dienstreisean-
träge im Genehmigungs- sowie im Ab-
rechnungsverfahren; 

− Änderungen hinsichtlich der Berechti-
gungen der Anwendenden im Verfah-
ren, der allgemeinen Berechnungs-
grundlagen (z.B. Tage- und Übernach-
tungsgelder, Fahrtauslagenerstattung 
u.a.) sowie der Ausschlussfristen inner-
halb der Systemverwaltung mit Datum, 
Inhalt sowie Urheberin bzw. Urheber der 
Änderung. 

§ 7 Datenschutz und IT-Sicherheit 
 

Die Bestimmungen des Niedersächsischen 
Datenschutzgesetzes sowie die maßgebli-
chen datenschutzrechtlichen Spezialnor-
men (z.B. § 88 ff. NBG) sind einzuhalten. 
Die Verarbeitung von personenbezogenen 
und personenbeziehbaren Daten ist so zu 
gestalten, dass sie Unbefugten nicht zur 
Kenntnis gelangen können. Der Betrieb des 
Verfahrens erfolgt im Rahmen eines IT-Si-
cherheitskonzeptes. 

§ 8 Schlussbestimmungen, Kündigung, 
 Inkrafttreten 

 
(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Änderungen dieser Dienstvereinbarung be-
dürfen der Schriftform. Änderungen der 
Dienstvereinbarung und der Anlagen wer-
den dem Personalrat zur Mitbestimmung 
vorgelegt. 

(2) Soweit einzelne Regelungen der Vereinba-
rung auf Grund anderweitiger rechtlicher 
Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird 
die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übri-
gen hierdurch nicht berührt. An die Stelle 
der undurchführbaren oder unwirksamen 
Bestimmung soll diejenige durchführbare 
oder wirksame Regelung treten, die dem 
möglichst nahekommt, was die Vertragspar-
teien mit der undurchführbaren oder unwirk-
samen Bestimmung beabsichtigt haben. 

(3) Die Dienstvereinbarung gilt auf unbe-
stimmte Zeit. Sie kann mit einer Frist von 
vier Monaten schriftlich von beiden Seiten 
gekündigt werden. Im Falle der Kündigung 

gelten die Regelungen der Dienstvereinba-
rung bis zum Abschluss einer neuen Verein-
barung weiter. Die einvernehmliche Ände-
rung ist jederzeit möglich. 

(4) Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieser 
Vereinbarung. Von einer Veröffentlichung 
wird aus Gründen der Betriebssicherheit ab-
gesehen. 

(5) Diese Dienstvereinbarung tritt am Tag nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Ver-
kündungsblatt der Stiftung Tierärztliche 
Hochschule in Kraft. 

Hannover, 23.06.2025 
 
für die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hanno-
ver 
gez. Prof. Dr. Klaus Osterrieder 
Der Präsident 

für den Personalrat 
gez. Birgitt Mendig 
Vorsitzende 

 
Hannover, 25.06.2025 
 
 
Dr. Präsident 
Prof. Dr. Klaus Osterrieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
Anlage 1 Fachkonzept SAP-Reise- 
  kostenmanagement 
Anlage 2 Datenschutzrechtliche 
  Stellungnahme 
 


